
 

 
 

 
 
 
  
 
 

   Dormagen, 01.10.2025 

 
 

Anschreiben zum Schülerbetriebspraktikum des 

Norbert-Gymnasiums Knechtsteden vom 05.10. bis 16.10.2026 
                   

Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
wir freuen uns sehr, dass Sie einer Schülerin/einem Schüler des NGK die Möglichkeit bieten, 
Ihren Betrieb kennenzulernen. Vielen Dank für Ihre so wichtige Unterstützung! 
Im Folgenden erhalten Sie noch einige Informationen zu den gesetzlichen Bestimmungen. 
 
1. Sinn und Aufgabe des Schülerbetriebspraktikums 
 

Nach dem Runderlass des Ministeriums für Schule und Weiterbildung vom 06.11.07 sind in 
der Sekundarstufe I und der Gymnasialen Oberstufe Schülerbetriebspraktika vorgesehen. Ziel 
dieser Praktika ist es, den Schüler/innen Einblick in die Wirtschafts- und Arbeitswelt zu ver-
mitteln und ihnen aufgrund eigener Erfahrungen eine kritisch-produktive Auseinandersetzung 
mit diesen gesellschaftlichen Bereichen zu ermöglichen. Während des Praktikums bleiben die 
Jugendlichen Schülerinnen und Schüler ihrer Schule. Sie sind nicht Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmer des Praktikumsbetriebs und erhalten keine Vergütung. Sie unterliegen in dieser 
Zeit dem Weisungsrecht des Betriebspersonals. 
 
2. Gesetzliche Bestimmungen gemäß Jugendarbeitsschutzgesetz 
 
Bezüglich der Bestimmungen des Jugendarbeitsschutzgesetzes verweisen wir auf die Vorga-
ben des Ministeriums des Landes Nordrhein-Westfalen (https://www.arbeits-
schutz.nrw.de/fachthemen/fachthemen-von-z/jugendarbeitsschutz). 
 

Die Schüler/innen unterliegen durch die Schule der gesetzlichen Unfallversicherung. Als Schul-
veranstaltungen unterliegen Schülerbetriebspraktika im In- und Ausland der gesetzlichen Un-
fallversicherung. Falls eine private Haftpflichtversicherung erforderlich ist, trägt der Schulträ-
ger die Kosten (§ 94 Abs. 1 SchulG – BASS 1 – 1), sofern die Schülerin bzw. der Schüler nicht 
bereits privat haftpflichtversichert ist. 
Das Führen von Kraftfahrzeugen innerhalb des Betriebes ist verboten. 
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3. Durchführung 
3.1 Die Betriebe werden gebeten, für die Durchführung des Praktikums eine(n) verantwortli-
che(n) Betreuer/in zu benennen, mit dem die Schule Kontakt halten kann. Während des Prak-
tikums besucht der/die betreuende Lehrer/in den Betrieb in der Regel einmal während der 
Arbeitszeit nach vorheriger Terminabsprache. Alternativ kann ein Online-Gespräch zwischen 
der Praktikantin/dem Praktikanten, der/dem Betreuer/in und der betreuenden Lehrkraft 
stattfinden. 
3.2 Vor Beginn des Praktikums stellen sich die Schüler/innen auf Wunsch im Betrieb vor. Die 
Schüler/innen werden nach Möglichkeit arbeitsmäßig so eingesetzt wie Auszubildende. Sie 
sollen einen Überblick über den Beruf / das Berufsfeld bekommen, nicht aber die in diesem 
Beruf typischen Tätigkeiten erlernen. 
3.3 Es wird gebeten, die Schüler/innen unverzüglich und wiederholt über die Unfallbestim-
mungen des Betriebes zu unterrichten. Sie unterliegen der Betriebsordnung. Bei Verstößen 
durch Schüler/innen setzen sich die Betreuer/innen bitte mit der Schule in Verbindung. 
 
4. Auswertung 
Die Erfahrungen der Praktikant/innen sollen später in der Schule ausgewertet werden. Die 
Schüler/innen erhalten darum vor Beginn des Praktikums genaue Anweisungen für den von 
ihnen zu erstellenden Praktikumsbericht (Gliederung mit einer Vielzahl von Aspekten und Leit-
fragen). Sie führen als Schüler/innen der EF kein (in der Sekundarstufe I übliches) Praktikums-
heft. Bei der Erstellung des Praktikumsberichtes ist die Hilfe der Betreuer/innen erwünscht. 
 
 
Freundliche Grüße 
  

Bettina Otten 
Koordination Betriebspraktikum 
 
 
 
 


